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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Federführung: 
FB Finanzen 
 

 
Sachbearbeitung: 
Elke Lautenschlager 

 

 

 
 

VORL.NR. 042/17 
 
 

 
 

Datum: 
27.01.2017 

 
Beratungsfolge Sitzungsdatum Sitzungsart 

Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales 15.02.2017 ÖFFENTLICH 
Gemeinderat 22.02.2017 ÖFFENTLICH 
  
Betreff: Annahme von Spenden, Schenkungen u.ä. Zuwendungen im 2. Halbjahr 2016 
Bezug SEK: --- 
 
Bezug:   
Anlagen: Auflistung der Einzelzuwendungen im 2. Halbjahr 2016 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
 
1. Die Zuwendung der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH, 71636 Ludwigsburg zu 

Gunsten der Bürgerstiftung Ludwigsburg in Höhe von 10.000 EUR wird angenommen. 

2. Die Zuwendung der Wüstenrot Stiftung zu Gunsten der Stadt Ludwigsburg i.H.v. 20.000 EUR 
wird angenommen (Anlage lfd. Nr. 16). 

3. Die Zuwendung der Ruprecht Stiftung zu Gunsten der Stadt Ludwigsburg i.H.v. 8.000 EUR wird 
angenommen (Anlage lfd. Nr. 30). 

4. Die Zuwendung der Kreissparkasse Ludwigsburg zu Gunsten der Stadt Ludwigsburg i.H.v. 
50.000 EUR wird angenommen (Anlage lfd. Nr. 41). 

5. Alle weiteren in der Anlage aufgeführten Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
zu Gunsten der Stadt Ludwigsburg bis 5.000 EUR werden gesammelt angenommen. 

 
 
 
 

Sachverhalt/Begründung: 
 
Nach § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung entscheidet der Gemeinderat über die Annahme oder 
Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen. Von dieser Vorschrift 
erfasst sind auch solche Zuwendungen, die bei Eigenbetrieben der Stadt oder bei Organisationen 
wie der Bürgerstiftung Ludwigsburg (rechtsfähige kommunale Stiftung des bürgerlichen Rechts) 
eingehen, bei denen der Bürgermeister kraft seines Amtes Vorsitzender ist. 
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Zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes ist diese Zuständigkeit bis zu 50.000 EUR auf den 
Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales übertragen. Zuwendungen, die einen Betrag von 5.000 
EUR im Einzelfall übersteigen, sind vom zuständigen Gremium einzeln anzunehmen. Alle weiteren 
Zuwendungen bis 5.000 EUR werden gesammelt angenommen. Eine solche Sammelannahme 
wird jeweils für das 1. und 2. Halbjahr eines Geschäftsjahres durchgeführt. 

 

Hinweis zu Ziffer 1. 

Die Zuwendung wird nach Vorgabe der Bürgerstiftung zweckgebunden eingesetzt. 
 

Hinweis zu Ziffer 5. 

Für das 2. Geschäftshalbjahr 2016 sind insgesamt 92 Einzelzuwendungen (siehe Anlage) mit 
einem Gesamtbetrag von 162.170,74 EUR eingegangen.   

 
 

 

 

Gesamtübersicht der Zuwendungen für das Geschäftsjahr 2016 
 

1. Geld- und Sachzuwendungen: 

 

Die Stadt Ludwigsburg hat 2016 insgesamt Geld- und Sachzuwendungen i. H. v. rund 279.500 
EUR erhalten, überwiegend verteilt auf folgende Fachbereiche:  
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2. Sponsoring: 

 
An Sponsoring-Einnahmen (insbesondere im Zusammenhang mit Veranstaltungen im Forum und 
der Arena) gingen im Geschäftsjahr 2016 insgesamt 167.135 EUR ein.  
 
 

Gesamtübersicht zur Entwicklung der Einnahmen aus Zuwendungen und Sponsoring 

 

Im Jahr 2016 sind mit Geld- und Sachzuwendungen (279.500 EUR) sowie mit Sponsoring-
Einnahmen (167.100 EUR) insgesamt Zuwendungen in Höhe von 446.600 EUR eingegangen.  

 

 

 

 

 
 
 
Unterschriften: 
 
 
 
Ulrich Kiedaisch 
 

 
 
 
 
Elke Lautenschlager 
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Finanzielle Auswirkungen? 

 Ja  Nein Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:       EUR 

Ebene: Haushaltsplan 

Teilhaushalt        Produktgruppe        

ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart       

FinHH: Ein-/Auszahlungsart       

Investitionsmaßnahmen       

Deckung  Ja 

 Nein, Deckung durch       

Ebene: Kontierung (intern) 

Konsumtiv Investiv 

Kostenstelle Kostenart Auftrag Sachkonto Auftrag 

                              

 
 
 

Verteiler:  

D I, D II, D III, 10, 14, 17, 20, 32, 41, 48,67, Eigenbetrieb TEL 

 
 
 
 
  
 



 
 

  NOTIZEN 
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